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290 Zweite Ordnungsbehördliche Verordnung für das 
Jahr 2020 über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
in der Stadt Köln vom 08. Oktober 2020

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 aufgrund des § 6 
Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 (GV. NRW. 
S.172), in Kraft getreten am 30. März 2018, für die Stadt Köln 
verordnet:

§ 1

Im Stadtgebiet Köln dürfen die Verkaufsstellen am Sonntag 
08.11.2020 in der Zeit von 13-18 Uhr geöffnet sein.

§ 2

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelas-
senen Geschäftszeiten offen hält. 

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungs-
gesetzes NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2020.

Stadt Köln	 als örtliche 
	 Ordnungsbehörde

Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit 
verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,
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	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet

		  oder
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 08.10.2020	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Henriette Reker

291 Dritte Ordnungsbehördliche Verordnung für das  
Jahr 2020 über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
in der Stadt Köln vom 08. Oktober 2020

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.09.2020 aufgrund des § 6 
Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2018 (GV. NRW. 
S.172), in Kraft getreten am 30. März 2018, für die Stadt Köln 
verordnet:

§ 1

Im Stadtteil Rodenkirchen dürfen die Verkaufsstellen am 
Sonntag 25.10.2020 in der Zeit von 13–18 Uhr geöffnet sein.

Die Sonderöffnungszeit gilt für Verkaufsstellen innerhalb der 
folgenden Grenzlinien:

Rodenkirchen
Kirchstr. bis Karlstr. – Hauptstr. ab Kirchstr. bis Rathausplatz 
– einschließlich Rheingalerie, Sommershof inkl. Barbarastr., 
Rathausplatz; Maternusstr. ab Hauptstr. bis einschließlich Wil-
helmstr. inkl. Maternusplatz sowie Zuwegung zur Hauptstr.; 
Wilhelmstr. ab Maternusstr. bis östlich Hausnummer 53 und 
westlich Hausnummer 62

§ 2

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im 
Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der dort zugelas-
senen Geschäftszeiten offen hält.

Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungs-
gesetzes NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden. 

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft und gilt bis zum 31.12.2020.

Stadt Köln	 als örtliche 
	 Ordnungsbehörde

Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit 
verkündet.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

		  oder
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 08.10.2020	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Henriette Reker
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292 235/1 – Zentrales Namensarchiv 
Neubenennungen, Umbenennungen, Einbeziehung und Aufhebung von Straßen in Köln

Liste der zu veröffentlichenden Beschlüsse

Name Stadtteil

Bezirks- 
vertretung/ 
Rat

Beschluss- 
datum

Art der  
Änderung Lagebeschreibung

Namensbedeutung/ 
Bemerkung

Heinz-Mohnen-Platz

Position
UTM 32.Zone (ETRS89)
Ostwert/Rechtswert:
353639.78 m
Nordwert/Hochwert:
5642383.78 m

Geografische-Koordinate 
(WGS 84)
Breite: 50° 54’ 52” N
Länge: 6° 55’ 05” E

Gauß-Krüger 2. Streifen 
(DHDN90)
Rechtswert: 2564594.31 m
Hochwert: 5642542.72 m

Rechtskraft erfolgt ab 
sofort

Sülz Lindenthal 31.08.20 Umbe- 
nennung

siehe Platz der Kinder-
rechte

Platz der Kinderrechte

Position
UTM 32.Zone (ETRS89)
Ostwert/Rechtswert:
353639.78 m
Nordwert/Hochwert:
5642383.78 m

Geografische-Koordinate 
(WGS 84)
Breite: 50° 54’ 52” N
Länge: 6° 55’ 05” E

Gauß-Krüger 2. Streifen 
(DHDN90)
Rechtswert: 2564594.31 m
Hochwert: 5642542.72 m

Rechtskraft erfolgt ab 
sofort

Sülz Lindenthal 31.08.20 Umbe- 
nennung

Der bestehende Heinz-
Mohnen-Platz in Köln-
Sülz wird in Platz der 
Kinderrechte umbenannt.

Aufgrund der Überprü-
fung des Geschichtsbil-
des von Heinz Mohnen 
wird entschieden, den 
bestehenden Platz in 
Platz der Kinderrechte 
umzubenennen.
Der kleine Platz an der 
Neuenhöfer Allee, der 
bereits mit Beschluss der 
Bezirksvertretung Lin-
denthal vom 23.04.2018 
aus der übergreifenen 
Adresse Heinz-Mohnen-
Platz herausgenom-
men und in Platz der 
Kinderrechte umbenannt 
wurde, wird wieder auf-
gehoben.
Jeder Mensch hat 
Rechte – dafür gibt es 
die Charta der Men-
schenrechte. Da Kinder 
besondere Bedürfnisse 
haben, hat die UNO 1989 
die UN-Konvention über 
die Rechte des Kindes 
verabschiedet.

Rondorfer Hauptstraße

Position
UTM 32.Zone (ETRS89)
Ostwert/Rechtswert: 
356022.08 m
Nordwert/Hochwert: 
5637259.99 m

Geografische-Koordinate 
(WGS 84)
Breite: 50° 52’ 09” N
Länge: 6° 57’ 14” E

Gauß-Krüger 2. Streifen 
(DHDN90)
Rechtswert: 2567183.30 m
Hochwert: 5637518.96 m

Rondorf Roden- 
kirchen

31.08.20 Einbe- 
ziehung

Für die Planstraße 2, die 
an der Rondorfer Haupt-
straße beginnt und nach 
etwa 60 Metern Richtung 
Westen endet.
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Name Stadtteil

Bezirks- 
vertretung/ 
Rat

Beschluss- 
datum

Art der  
Änderung Lagebeschreibung

Namensbedeutung/ 
Bemerkung

Westerwaldstraße

Position
UTM 32.Zone (ETRS89)
Ostwert/Rechtswert: 
355970.22 m
Nordwert/Hochwert: 
5637267.40 m

Geografische-Koordinate 
(WGS 84)
Breite: 50° 52’ 09” N
Länge: 6° 57’ 11”E

Gauß-Krüger 2. Streifen 
(DHDN90)
Rechtswert: 2567131.17 m
Hochwert: 5637524.26 m

Rondorf Roden- 
kirchen

31.08.20 Einbe- 
ziehung

Für die Planstraße 1, die 
an der Westerwaldstraße 
beginnt, etwa 90 Meter 
in nördliche Richtung 
verläuft und in einem 
Wendehammer endet.

Heidelweg

Position
UTM 32.Zone (ETRS89)
Ostwert/Rechtswert: 
360718.96 m
Nordwert/Hochwert: 
5637220.83 m

Geografische-Koordinate 
(WGS 84)
Breite: 50° 52’ 12” N
Länge: 7° 01’ 14” E

Gauß-Krüger 2. Streifen 
(DHDN90)
Rechtswert: 2571878.90 m
Hochwert: 5637670.61 m

Sürth Roden- 
kirchen

31.08.20 Einbe- 
ziehung

Für die Planstraße, 
welche zwischen den 
Hausnummern 22 und 24 
des Heidelwegs beginnt 
und dann zunächst etwa 
70 Meter in südöstliche 
Richtung verläuft, und 
dann in einem 90-Grad-
winkel nach Osten ab-
knickt und nach etwa 80 
weiteren Metern in einem 
Wendehammer endet, 
einschließlich der etwa 
30 m langen Sackgasse, 
die vom 90-Gradwinkel 
der Straße abgeht und in 
südwestliche Richtung 
verläuft.

Sofern nicht zu den aufgeführten Straßen jeweils ausdrücklich eine andere, mit Ablauf des Tages dieser Veröffentlichung be-
ginnende Frist genannt ist, treten die aufgelisteten Neubenennungen, Einbeziehungen und Aufhebungen mit Ablauf des Tages 
dieser Veröffentlichung, die Umbenennungen mit Ablauf eines Jahres nach dieser Veröffentlichung in Kraft.

Pläne, aus denen die Lage der Straßen zu ersehen ist, können beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 10E05 (Ruf-Nr. 0221/221-23066), montags, dienstags und donnerstags von 08.00 bis 15.00 
Uhr sowie mittwochs und freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr eingesehen werden.

Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung
Andrea Blome

293 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung von  
Flüssigkeitserdgas in Behältern mit einem Fassungs- 
vermögen von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen auf  
dem Grundstück Am Eifeltor 26, 50997 Köln 
Ergebnis der Umweltverträglichkeitsvorprüfung

Die Firma Alternoil GmbH, Portlandstraße 16, 49439 Steinfeld, 
beantragt nach §§ 4, 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) in der zurzeit gültigen Fassung die Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Lagerung von 
Flüssigerdgas (LNG) in Behältern mit einem Fassungsvermö-
gen von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen auf dem Grund-
stück Am Eifeltor 26, 50997 Köln (Gemarkung Efferen, Flur 50, 
Flurstück 247).

Das Vorhaben bedarf nach Ziffer 9.1.1.2 des Anhanges zur 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen – 4. BImSchV) der Genehmigung nach § 4 BImSchG.

Die Anlage ist weiterhin in der Liste „UVP-pflichtiger Vorha-
ben“ der Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfungen (UVP) unter Ziffer 9.1.1.3 in Spalte 2 mit der 
Kennzeichnung S aufgeführt. Das Vorhaben fällt somit nach 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes und es ist nach § 3 c Satz 2 eine standortbezogene 
Prüfung im Einzelfall durchzuführen.

Gemäß § 3 c Satz 2 des UVPG ist bei diesem Vorhaben eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen, die 
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nur dann eine UVP erforderlich macht, wenn trotz geringer 
Größe und Leistung des Vorhabens nur aufgrund besonde-
rer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 2 Nr. 2  
UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind (Screening).

Das Screening für das o. g. Projekt wurde gemäß den in Anla-
ge 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien durchgeführt.

Diese Vorprüfung nach § 3 c Satz 2 UPVG hat ergeben, dass 
durch das Projekt keine erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind und somit von einer Durchführung 
der Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen werden kann. 
Diese Feststellung der Genehmigungsbehörde wird hiermit 
nach § 3 a UVPG öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 8. Oktober 2020

Die Oberbürgermeisterin
Umwelt- und Verbraucherschutzamt
Im Auftrag
Konrad Peschen
Amtsleiter

294 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Nadine Hellingso

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 05.10.2020, 22.1109646.0015.9.130

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 7.21, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Nadine Hellingso, Manoir des Etangs, 14370 CROISSAN-
VILLE, FRANKREICH

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Kara

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Axel Kerberg

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 08.10.20, 22.0372040.0036.3.21323704

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 6.12, Venloer Str. 151-153, 50672 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Axel Kerberg HS: Charlottenstr. 83, 40210 Düsseldorf

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.10.2020
Im Auftrag
Gez. Ruhnau

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Firma MAGA Global Trade GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Gewerbesteuer- und Zinsbescheid 2018 vom 05.10.2020, 
212/12 – 206.155.610.606

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbesteuer, 
Zimmer 222, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Firma MAGA Global Trade GmbH, per Adresse Le Dome 
GmbH, Worringer Str. 30, 50668 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Bauer
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Firma Maxvera GmbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Gewerbesteuer- und Zinsbescheid 2018 vom 05.10.2020 und 
Gewerbesteuerbescheid 2019 vom 05.10.2020, 
212/12 – 206.157.445.605

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 222, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Firma Maxvera GmbH, Turiner Str. 19, 50668 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Mateusz Milewicz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Gewerbesteuer- und Zinsbescheid 2017 vom 05.10.2020, 
212/12 – 206.387.170.304

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 222, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Mateusz Milewicz, Manteuffelstr. 18, 51103 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Bauer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Gloris, Lars

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung vom 06.10.2020 nach § 26 des Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz für die Liegenschaft Kielsweg 10, 51105 
Köln, Aktenzeichen 321/10-KV-262/20

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, Gewerbeabteilung, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Gloris, Lars, Kielsweg 10, 51105 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.10.2020
Im Auftrag
gez. Bosbach

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Hendrikus Martinus Cornelius 
Heesterbeek

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bußgeldbescheid vom 22.05.2020, 
Aktenzeichen 721.282.308.726

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für öffentliche Ord-
nung, 322/31, Gottfried-Hagen-Str. 46-48, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Hendrikus Martinus Cornelius Heesterbeek, Daeaske 2, 
Eindhoven, Niederlande

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.10.2020
Im Auftrag
gez. Daniela Wellmann

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gem. § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Wanchaleom Kanchanasri

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gem.  
§ 10 Abs. 2 LZG  NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Firsten in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ablehnungsbescheid, 30.09.2020, 323-4.4 – K 237/2008

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Dillenbur-
ger Str. 56-66, 51105 Köln 
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Wanchaleom Kanchanasri, Wahnheider Str. 1, 51105 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. L. Zimmer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Hoang VO

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 06.10.2020

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Hoang VO, geb. 11.05.1991 in Quangbinh, vietnamesi-
scher Staatsangehöriger

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 06.10.2020
Im Auftrag
gez. Laux

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Martins Magdala, Geb.: 01.01.1950 
in Marseille / Israelische Staatsangehörigkeit

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung vom 07.10.2020 Az. 333/102 VB 145/20

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.10.2020
Im Auftrag
gez. Weber

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Jose Ignacio RAMIREZ RODAS, 
Geb.: 22.08.1991 in Lima / Peru

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 08.10.2020 
Az. 333/102 VB 147/20
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.10.2020
Im Auftrag
gez. Weber

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Witt, Rene-Robert

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 07.10.2020, 501/112-04.035102

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 216, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 07.10.2020
Im Auftrag
gez. Hassine

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Giovanni Battista Rampuglia

Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung der Dokumente, Datum, Aktenzeichen der 
Dokumente:
Rechtswahrende Mitteilungen nach § 7 UVG, 05.10.2020, Ak-
tenzeichen 501/112-06.059469

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Die Dokumente können bei dieser Behörde eingesehen 
werden. 

Die Dokumente gelten nach Ablauf von 2 Wochen nach Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn sie 
bis dahin nicht abgeholt worden sind.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Päster, Thomas

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 05.10.2020, 502/94-1 520 1 39 39-0302 

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und  Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Frau Eisenhuth, 
Zimmer 313, Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Päster, Thomas, geb.: 19.05.1984, Rather Str. 39, 51149 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Eisenhuth

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Bin Ab Wahab, Nor Zaman

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 08.10.2020,
502/94-1 13 13 1752, 502/94-1 13 13 1766
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 146, Kalker 
Hauptstr. 247 -273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Bin Ab Wahab Nor Zaman, Otto-Braun-Str. 1, 50769 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.10.2020
Im Auftrag
gez. Friedrich

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Iosif-Daniel Stingaciu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen,06.11.2018, 1 520 1 45 45 0063 / 45 0064

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 139, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Iosif-Daniel Stingaciu, Principolo nr 339, Fagaras / Ru-
mänien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.10.2020
Im Auftrag
gez. Leonhardt

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Ryszard Kierpacz

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 27.07.2020, 1 520 1 20 20 1423 und 
20.07.2020 1 520 1 20 20 1424

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 139, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Ryszard Kierpacz, Ackerstr. 22, 51065 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.10.2020
Im Auftrag
gez. Leonhardt

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Michael Osenau

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 06.10.2020 – Inverzugsetzung, Aktenzeichen: 
920/94 – 1 520 1 03 03 4206 und 4207

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschuss, Kalker Hauptstr. 247-273, 
51103 Köln

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Osenau, Michael, Venloer Str. 435, 50825 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 06.10.2020
Im Auftrag
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung: Ali, Aboulaye *31.12.1990

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs, am 09.10.2020,stationär vom 04.08.19 bis 11.08.19, 
503/1/5050/26232

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Sozialamt, Kalk Karree, 
Ottmar Pohl Platz 1, 51103 Köln
Die Dokumente kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Ali, Abdoulaye*31.12.1990, Bamberger Str. 154 in 51375 
Leverkusen oder Steinmetzstr. 10 in 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 09.10.2020
Im Auftrag
gez. Anton

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Fuica, Gheorghe, *22.04.1995

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtli-
chen Bedarfs, Schreiben vom 05.10.2020, Aktenzeichen 
1.503.1.5353.0789.9

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Abteilung für Senioren und Behinderte – Kran-
kenhilfe, Unterhaltssicherung, Vertriebenenangelegenheiten, 
Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 05.10.2020
Im Auftrag
gez. Hüppeler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr HUSSEIN ALI, Mahdi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bewilligungsbescheid über Gewährung einer Hilfe für junge 
Volljährige, gemäß §§ 41, 34 SGB VIII vom 06.10.2020, Mein 
Zeichen: 2.511.0.16.05.0307

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Kinder, Jugend 
und Familie, -Wirtschaftliche Jugendhilfe-, Kalk Karree, Ott-
mar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn , Mahdi Hussein Ali, c/o Upstairs, Alsenstr. 25-27, 50679 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.10.2020
Im Auftrag
gez. Knorra
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